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Ö 2 164. Änderung des Flächennutzungsplans "Solarflächen 

Völkenrode West und Nord" - Aufstellungsbeschluss 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan (mit örtlicher 
Bauvorschrift)  
„Solarflächen Völkenrode West und Nord“, Nr. VK28 
Bereich A) Deponie: Stadtgebiet zwischen Deponie 
Watenbüttel, Klärteich / Yachthafen, nördlich 
Mittellandkanal und Stadtgrenze 
Bereich B) westlich Völkenrode: Stadtgebiet zwischen 
südlich Mittellandkanal, Sportplatz Völkenrode, Peiner 
Straße (L 611) und Stadtgrenze 

25-28045 

 
 

 

 

Beschlussart: ungeändert beschlossen 
 

Herr Dr. Hesse und Herr Buchler stellen das Projekt der Firma Solizer vor und beantworten 
anschließend Fragen aus den Reihen des Stadtbezirksrates. 
 
Bei dem Projekt in Völkenrode handele es sich nicht um eine konventionelle Anlage, da hier 
durch die spezielle Installation der Module auf einarmigen Trackern die Möglichkeit gegeben 
wird, weiterhin landwirtschaftlichen Ackerbau zu betreiben. Die Anlage sei genau mit dem 
landwirtschaftlichen Betrieb abgestimmt worden. Die Abstände zwischen den Modulen bestimmt 
sich, welche Maschinen dort eingesetzt werden sollen. Die Module können sich mit der Sonne 
drehen und bei Einsatz der landwirtschaftlichen Maschinen in eine senkrechte Position gestellt 
werden. 
 
Der notwendige Netzanschlusspunkt für die Einspeisung in das öffentliche Netz ist 3 km weiter 
Richtung Nordosten vorgesehen, um damit auch die geplante konventionelle Anlage in Wenden 
und Thune anzuschließen. Auch ein Batteriespeicher und ein Umspannwerk seien in 
Völkenrode vorgesehen. 
 
An Konzessionsabgabe kann die Stadt Braunschweig mit etwa 100.000 € jährlich rechnen. 
 
Sollte die Anlage in Brand geraten, so müsse man sie ausbrennen lassen, da sie nicht löschbar 
sei. 
Nachbarkommunen bekämen von der Konzessionsabgabe keinen Teil ab. 
 



Durch die zwangsläufige Verschattung der Ackerflächen käme es auch zu Ernteeinbußen. 
Der notwendige Zaun um die Anlage herum wird die landwirtschaftlichen Maschinen nicht 
hindern, zu wenden. Die Module werden in entsprechendem Abstand zum Zaun aufgestellt. 
 
Mais wird man auf dem Gelände zukünftig nicht mehr anbauen können.  
 
Der sich auf den Modulen legende Staub durch insbesondere die Bewirtschaftung der Flächen 
in trockenen Zeiten wird durch Regen wieder abgetragen. Eigene Anlagen zur Reinigung der 
Module seien nicht vorgesehen. 
 

Beschluss: 
 
"1. Für das im Betreff genannte und in Anlage 2 dargestellte Stadtgebiet wird die 
Aufstellung der 164. Änderung des Flächennutzungsplanes „Solarflächen Völkenrode West 
und Nord“ 
beschlossen. 
  
2. Für das im Betreff genannte und in Anlage 2 dargestellte Stadtgebiet wird die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (mit örtlicher Bauvorschrift) „Solarflächen 
Völkenrode West und Nord“, Nr. VK28 beschlossen.“ 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
8  dafür   0  dagegen   1  Enthaltung 
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